
Auszug aus der Landesverfassung 
 
 

Artikel 131 a Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen  
 

(1) Einnahmen und Ausgaben sind grundsätzlich ohne Einnahmen aus 
Krediten auszugleichen.  
 

(2) Bei einer von der Normallage abweichenden konjunkturellen 
Entwicklung sind die Auswirkungen auf den Haushalt im Auf- und 
Abschwung symmetrisch zu berücksichtigen.  

 
(3) Im Falle von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen 

Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen und 
die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen, kann von den 
Vorgaben der Absätze 1 und 2 aufgrund eines Beschlusses der 
Mehrheit der Mitglieder der Bürgerschaft abgewichen werden. Im 
Falle der Abweichung von den Vorgaben des Absatzes 1 ist der 
Beschluss mit einer Tilgungsregelung zu verbinden.  

 
 


